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13/02 Vermögensrechtliche Kriegsfolgen 

Text 

§ 1. (1) Gegenstand dieses Bundesgesetzes ist Vermögen, das während der deutschen Besetzung 
Österreichs, sei es eigenmächtig, sei es auf Grund von Gesetzen oder anderen Anordnungen, insbesondere 
auch durch Rechtsgeschäfte und sonstige Rechtshandlungen, dem Eigentümer (Berechtigten) – im 
folgenden Eigentümer genannt – im Zusammenhange mit der nationalsozialistischen Machtübernahme 
entzogen worden ist. 

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten für Ansprüche aus der Entziehung von 
Vermögen, deren Rückstellung durch das Erste oder das Zweite Rückstellungsgesetz geregelt ist, nur 
insoweit, als in diesen keine abweichenden Bestimmungen getroffen sind. 
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